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Bebauungsplan Blankenese 31

Mindestgröße der BaugrundstückeF mind. 600 m² 

Hinweise
Maßgebend ist die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786).
Längenmaße und Höhenangaben in Metern.
Das Plangebiet befindet sich im Bauschutzbereich nach §§ 12 Luftverkehrsgesetz des Verkehrsflughafens
Hamburg-Fuhlsbüttel.
Der Kartenausschnitt entspricht für den Geltungsbereich des Bebauungsplans dem Stand vom August 2018.

Vorhandene Gebäude
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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

§ 1

(1) Der Bebauungsplan Blankenese 31 für den Geltungsbe-
reich zwischen Babendiekstraße, Sülldorfer Kirchenweg, 
Blankeneser Landstraße und Anne-Frank-Straße wird fest-
gestellt.

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:

Babendiekstraße – Sülldorfer Kirchenweg – über das Flur-
stück 682 (Bahnanlage), Ostgrenze des Flurstücks 5899 (Goß-
lers Park) der Gemarkung Dockenhuden – Blankeneser Land-
straße – Anne-Frank-Straße (Bezirk Altona, Ortsteil 224).

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die 
ihm beigegebene Begründung sowie die zusammenfassende 
Erklärung gemäß § 10a Absatz 1 des Baugesetzbuchs werden 
beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann nie-
dergelegt.

(3) Es wird auf folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Bebauungsplans und die Begründung 
sowie die zusammenfassende Erklärung können beim ört-
lich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden 
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke 

Verordnung 
über den Bebauungsplan Blankenese 31

Vom 4. Oktober 2018

Auf Grund von § 10 und § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3635), in Verbindung mit § 3 Absatz 1 und § 5 
Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetz in der Fassung 
vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert 
am 23. Januar 2018 (HmbGVBl. S. 19, 27), § 81 Absatz 2a der 
Hamburgischen Bauordnung (HBauO) vom 14. Dezember 
2005 (HmbGVBl. S. 525, 563), zuletzt geändert am 23. Januar 
2018 (HmbGVBl. S. 19), § 4 Absatz 3 Satz 1 des Hamburgi-
schen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgeset-
zes (HmbBNatSchAG) vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350, 
402), zuletzt geändert am 13. Mai 2014 (HmbGVBl. S. 167), in 
Verbindung mit § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 des Bundes-
naturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2542), zuletzt geändert am 15. September 2017 (BGBl. I 
S. 3434), § 9 Absatz 4 des Hamburgischen Abwassergesetzes 
(HmbAbwG) in der Fassung vom 24. Juli 2001 (HmbGVBl. 
S. 258, 280), zuletzt geändert am 23. Januar 2018 (HmbGVBl. 
S. 19, 27), sowie § 1, § 2 Absatz 1, § 3 und § 4 Nummer 3 der 
Weiterübertragungsverordnung-Bau vom 8. August 2006 
(HmbGVBl. S. 481), zuletzt geändert am 23. Januar 2018 
(HmbGVBl. S. 19, 27), wird verordnet:
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beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein 
 Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er 
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, 
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
 Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

3. Unbeachtlich werden
a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des 

Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flä-
chennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem örtlich 
zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nachste-
hende Vorschriften: 
 1. In den reinen Wohngebieten sind die nach § 3 Absatz 3 der 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 
21. November 2017 (BGBl. I S. 3787) ausnahmsweise zuläs-
sigen Nutzungen ausgeschlossen. 

 2. In den reinen Wohngebieten können Überschreitungen 
der Baugrenzen durch Wintergärten, Erker und Balkone 
bis zu einer Tiefe von 2,5 m auf insgesamt 30 vom Hundert 
der jeweiligen Fassadenlänge und durch Terrassen bis zu 
einer Tiefe von 5 m ausnahmsweise zugelassen werden.

 3. In den reinen Wohngebieten wird bei Neubildung von 
Baugrundstücken eine Mindestgrundstücksgröße von 
600 m² festgesetzt.

 4. Entlang der Blankeneser Landstraße und des Sülldorfer 
Kirchenwegs sind durch Anordnung der Baukörper oder 
durch geeignete Grundrissgestaltung die Wohn- und 
Schlafräume den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzu-
ordnen. Sofern die Anordnung aller Wohn- und Schlaf-
räume einer Wohnung an den lärmabgewandten Gebäude-
seiten nicht möglich ist, sind die Schlafräume den lärm-
abgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Für die Räume 
an den lärmzugewandten Gebäudeseiten muss ein ausrei-
chender Schallschutz durch bauliche Maßnahmen an 
Außenwänden, Fenstern, Außentüren und Dächern der 
Gebäude geschaffen werden. Wohn-/Schlafräume in Ein-
zimmerwohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlaf-
räume zu beurteilen. 

 5. Entlang der Blankeneser Landstraße ist für einen Außen-
bereich einer Wohnung entweder durch Orientierung an 
lärmabgewandten Gebäudeseiten oder durch bauliche 
Schallschutzmaßnahmen wie zum Beispiel verglaste Vor-
bauten (zum Beispiel verglaste Loggien, Wintergärten) mit 
teilgeöffneten Bauteilen sicherzustellen, dass durch diese 
baulichen Maßnahmen insgesamt eine Schallpegelminde-
rung erreicht wird, die es ermöglicht, dass in dem der Woh-

nung zugehörigen Außenbereich ein Tagpegel von kleiner 
65 dB(A) erreicht wird.

 6. In den nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Baugesetz-
buchs als „Erhaltungsbereich” bezeichneten Gebieten 
bedürfen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des 
Gebiets auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt der 
Rückbau, die Änderung, die Nutzungsänderung oder die 
Errichtung baulicher Anlagen einer Genehmigung, und 
zwar auch dann, wenn nach bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften eine Genehmigung nicht erforderlich ist. Die 
Genehmigung zum Rückbau, zur Änderung oder zur Nut-
zungsänderung darf nur versagt werden, wenn die bauliche 
Anlage allein oder im Zusammenhang mit anderen bauli-
chen Anlagen das Ortsbild, die Stadtgestalt oder das Land-
schaftsbild prägt oder sonst von städtebaulicher, insbeson-
dere geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung ist. 
Die Genehmigung zur Errichtung der baulichen Anlage 
darf nur versagt werden, wenn die städtebauliche Gestalt 
des Gebiets durch die beabsichtigte bauliche Anlage beein-
trächtigt wird. 

 7. Für Wohngebäude mit einem Vollgeschoss beträgt die 
höchstzulässige traufseitige Wandhöhe (Schnittpunkt der 
Außenwand mit der oberen Dachhaut) 4,5 m sowie die 
höchstzulässige Firsthöhe 9 m. Für Wohngebäude mit zwei 
Vollgeschossen beträgt die höchstzulässige traufseitige 
Wandhöhe (Schnittpunkt der Außenwand mit der oberen 
Dachhaut) 7,5 m sowie die höchstzulässige Firsthöhe 
10,5 m. Unterer Bezugspunkt für diese Höhenregelung ist 
die jeweils auf dem Baugrundstück festgesetzte Höhenlage 
der Geländeoberfläche bezogen auf Normalhöhennull.

 8. In den reinen Wohngebieten müssen die Dächer von 
Hauptgebäuden eine Neigung zwischen 20 Grad und 55 
Grad aufweisen. Geringfügige Abweichungen können für 
Mansarddächer, Gauben und sonstige untergeordnete 
Dachflächenanteile ausnahmsweise zugelassen werden; 
Pultdächer sind unzulässig. Die Dächer von Nebengebäu-
den, Garagen und überdachten Stellplätzen (Carports) 
sind als Flachdach oder mit einer Neigung von bis zu 
15 Grad herzustellen, mit einem mindestens 8 cm starken, 
durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und exten-
siv zu begrünen.

 9. In den reinen Wohngebieten sind in Angleichung an die 
bestehende Bebauung für die Außenwände der Wohnge-
bäude rote Ziegelsteine, roter Klinker oder heller Putz 
beziehungsweise helle Fassadenverkleidungen zu verwen-
den. 

10. Auf den privaten Grundstücksflächen sind Geh- und Fahr-
wege in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustel-
len.

11. Das auf den privaten Grundstücksflächen anfallende Nie-
derschlagswasser ist, sofern es nicht gesammelt und 
genutzt wird, auf den jeweiligen Grundstücken über die 
belebte Bodenzone zu versickern.

12. Auf den im Bebauungsplan gekennzeichneten Vorgarten-
flächen mit Ausschluss von Garagen, Stellplätzen und 
Nebenanlagen sind Stellplätze und Garagen gemäß § 12 
Absatz 6 BauNVO und Nebenanlagen im Sinne des § 14 
Absatz 1 BauNVO gemäß § 14 Absatz 1 Satz 3 BauNVO 
nicht zulässig. Notwendige Zuwegungen sind zulässig. 
Standplätze für Abfallbehälter können ausnahmsweise 
zugelassen werden, wenn sie die Gestaltung der Vorgarten-
flächen nicht beeinträchtigen. Die Standorte für Abfallbe-
hälter sind so einzugrünen, dass sie von den öffentlichen 
Wegen aus nicht einsehbar sind. Stellplätze und Garagen 
sind auf den Flächen ohne Ausschluss im Sinne des Satz 1 
zulässig.
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13. Fensterlose Fassaden, Garagen sowie die Stützen von Car-
ports sind mit Schling- oder Kletterpflanzen zu begrünen; 
je 2 m Wandlänge ist mindestens eine Pflanze zu verwen-
den.

14. Für die zur Erhaltung festgesetzten Bäume und Sträucher 
sind bei Abgang Ersatzpflanzungen so vorzunehmen, dass 
das Erscheinungsbild und der Umfang der Pflanzung 
erhalten bleibt. Außerhalb von öffentlichen Straßenver-
kehrsflächen sind Geländeaufhöhungen oder Abgrabun-
gen im Kronenbereich festgesetzter Bäume unzulässig.

15. Für festgesetzte Anpflanzungen von Bäumen und Sträu-
chern sowie für Ersatzpflanzungen sind standortgerechte 
und einheimische Laubgehölze, auf Grundstücken mit 
denkmalgeschützten Objekten standortgerechte Gehölze 
zu verwenden und zu erhalten. Großkronige Bäume müs-
sen einen Stammumfang von mindestens 16 cm, kleinkro-
nige Bäume einen Stammumfang von mindestens 12 cm, 
jeweils in 1 m Höhe über dem Erdboden gemessen, aufwei-
sen. Im Kronenbereich dieser Bäume ist eine offene Vege-
tationsfläche von mindestens 12 m² Größe anzulegen und 
zu begrünen.

16. In den reinen Wohngebieten sind entlang der Straßenver-
kehrsflächen Hecken in einer Breite von mindestens 0,5 m 
anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Notwendige 
Unterbrechungen für Zufahrten und Eingänge sind zuläs-
sig.

17. Die festgesetzten Geh-, Fahr- und Leitungsrechte umfas-
sen die Befugnis der Anlieger, für den Anschluss der Flur-
stücke 687 und 688 der Gemarkung Blankenese an die 
Straße Goßlerstraße eine Zu- und Abfahrt, sowie die 
Befugnis der Leitungsunternehmen, unterirdische Lei-
tungen anzulegen und zu unterhalten.

18. Das festgesetzte Geh-, Fahr- und Leitungsrecht für das 
Flurstück 686 der Gemarkung Blankenese umfasst die 
Befugnis der Freien und Hansestadt Hamburg, einen allge-
mein zugänglichen Weg, sowie die Befugnis der Leitungs-
unternehmen, unterirdische Leitungen anzulegen und zu 
unterhalten. Abweichungen von dem festgesetzten Geh-
recht können zugelassen werden.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Hamburg, den 4. Oktober 2018.

Das Bezirksamt Altona
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Zusammenfassende Erklärung 
gemäß § 10a Absatz 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) 

zum Bebauungsplan Blankenese 31 
 
 
 

1 Vorbemerkung 

Die Zusammenfassende Erklärung stellt eine Übersicht über die Berücksichtigung der Um-
weltbelange und über die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im Be-
bauungsplanverfahren dar. Näheres ist dem Umweltbericht bzw. der Begründung zum 
Bebauungsplan zu entnehmen. 

 
 
2 Ziel des Bebauungsplans 

Das Plangebiet ist geprägt von kleinteiligen, ein- und zweigeschossigen Einzelwohnhäusern 
mit großen Gärten aus den überwiegend 1920er und 1930er sowie 1940er bis 1960er Jahren 
stammen. Unter Ausschöpfung aller baurechtlichen Möglichkeiten der Nachverdichtung ent-
standen in den letzten Jahrzehnten Mehrfamilienhäuser mit bis zu zehn Wohnungen. Eine 
Fortsetzung dieser Entwicklung würde eine nachteilige Veränderung des Quartiers mit sich 
bringen und das Ortsbild nachhaltig beeinträchtigen. Städtebauliches Ziel des Bebauungs-
plans ist es, die ortstypische Bebauung in ihrer Struktur und Ästhetik zu bewahren, um eine 
maßstäbliche Weiterentwicklung zu steuern und um die Ordnung des Quartiers zu gewähr-
leisten. 

Die großzügig geschnittenen Gärten in den rückwärtigen Bereichen definieren zu einem gu-
ten Teil die hohe städtebauliche Qualität des Quartiers und haben gleichzeitig einen hohen 
Wert für den Natur- und Artenbestand. Diese privaten Grünflächen sollen ebenso wie der 
gebietsprägende und wertvolle Bestand an Bäumen geschützt werden. 

Im Bereich des Sülldorfer Kirchenwegs soll durch den Bebauungsplan eine behutsame Er-
weiterung der Straßenverkehrsflächen für den teilnehmersicheren Umbau des Straßenzuges 
ermöglicht werden. 

 
 
3 Berücksichtigung der Umweltbelange 

Im Rahmen der Planung ist eine Umweltprüfung gemäß § 2 Absatz 4 BauGB durchgeführt 
worden. Die Ergebnisse der Umweltprüfung sind im Umweltbericht gemäß § 2a BauGB fest-
gehalten, der Bestandteil der Begründung zu dem Bebauungsplan ist. 

Das Plangebiet hat aufgrund des hohen Anteils an Grünstrukturen und denkmalschutzrele-
vanten bzw. erhaltungswürdigen Gebäuden eine hohe Bedeutung insbesondere für die 
Schutzgüter Landschafts-/ Stadtbild, Kulturgüter und menschliche Gesundheit. Auch die 
Schutzgüter Luft, Klima, Wasser, Boden und Tiere/ Pflanzen weisen einen vergleichsweise 
hohen Wert in ihren Schutzgutfunktionen auf. 

Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen, die sich am vorhandenen Gebäudebestand orientie-
ren. Zu den festgesetzten strukturerhaltenden Maßnahmen zählen zudem Festsetzungen zur 
Höhe der Gebäude und zur Mindestgröße der Grundstücke. Um ortsbildprägende Gebäude 
vor dem Rückbau zu bewahren, werden mehrere Gebäude-Ensemble, da sie bauliche Zeit-
zeugen der Siedlungsgeschichte sind und einen wesentlichen Teil der Identität des Plange-
bietes darstellen, als Erhaltungsbereiche nach § 172 BauGB zwecks Erhaltung der 
städtebaulichen Eigenart des Gebietes ausgewiesen. Denkmalgeschützte Gebäude werden 
gekennzeichnet. Somit werden Baumaßnahmen hier einer besonderen Genehmigungs-
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bedürftigkeit unterworfen werden. Darüber hinaus werden gestalterische Festsetzungen ge-
troffen mit dem Ziel, dass künftige Bauvorhaben sich harmonisch in das städtebauliche Er-
scheinungsbild einfügen. Zum Schutz der begrünten Vorgärten und deren Bedeutung für das 
Ortsbild werden hier Flächen mit Ausschluss von Nebenanlagen, Stellplätzen und Garagen 
festgesetzt.  

Am Sülldorfer Kirchenweg setzt der Bebauungsplan zusätzliche Straßenverkehrsflächen fest. 
Der Umbau der Straße mit einer partiellen Verbreiterung zugunsten eines geordneten und 
sicheren Fußgänger- und Radverkehrs bleibt hinter den vorher geltenden Festsetzungen des 
Teilbebauungsplans Nr. 897 zurück. Ausgleichspflichtige Eingriffe in die vorgenannten 
Schutzgüter werden daher nicht vorgenommen. 

Auf die bestehenden Einwirkungen des Straßenverkehrs im Osten wird zur Sicherstellung 
gesunder Wohnverhältnisse durch eine entsprechende textliche Festsetzung zum passiven 
Lärmschutz reagiert. 

Zur Erhaltung der besonderen Qualitätsmerkmale des Gebietes werden milieubezogene Ge-
staltungsfestsetzungen sowie Festsetzungen zur Begrenzung der Flächenversiegelung, zum 
Schutz der wertvollen Gehölzstrukturen und zur Begrünung getroffen. Festgesetzte größere 
private Grünflächen dienen der Aufrechterhaltung des grünen, parkartigen Gebietscharak-
ters. Damit werden auch die besonderen Funktionen der Schutzgüter Luft, Klima, Wasser 
und Boden sowie Tiere und Pflanzen gesichert. Die älteren Gehölzbestände und größeren 
Grünbereiche stellen für viele Tierarten, insbesondere aber für die europarechtlich geschütz-
ten Vogelarten, einen wertvollen Lebensraum dar, der mittels der umfangreichen Grünfest-
setzungen gesichert wird. 

Den privaten Belangen werden durch angemessene Erweiterungsmöglichkeiten des Gebäu-
debestands Rechnung getragen. Das städtebauliche und landschaftliche Erscheinungsbild 
wird durch die Bebauungsplanfestsetzungen insgesamt weitgehend gesichert, negative Ver-
änderungen werden anhand der Festsetzungen ausgeschlossen. 

 
 
4 Berücksichtigung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung mit umweltrele-

vantem Inhalt 

Im Rahmen der beiden Beteiligungen der Behörden und der Träger öffentlicher Belange 17. 
Oktober 2014 bis 17. November 2014 wurden folgende umweltrelevante Stellungahmen ab-
gegeben: 

 Modifizierung der Ersatzpflanzverpflichtung für mit Erhaltungsgebot gesicherte Ge-
hölze in Hinblick auf denkmalrechtliche Anforderungen 

 Hinweise zu Denkmalensemble und Einzeldenkmäler 
 Aufnahme einer maximal zulässigen Wohnungszahl  
 Aufnahme einer maximal zulässigen Gebäudelänge 

Modifizierung der Ersatzpflanzverpflichtung für mit Erhaltungsgebot gesicherte Gehölze ist 
erfolgt und die nachrichtliche Übernahme der Denkmalensemble und Einzeldenkmäler ver-
vollständigt. Der Inanspruchnahme des denkmalgeschützten Parks für die Erweiterung des 
Sülldofer Kirchenwegs konnte jedoch nicht zugestimmt werden.  

Darüber hinaus gab es im Planverfahren wiederkehrend Abstimmungsgespräche mit dem 
Tiefbauamt des Bezirks zum festzusetzenden Umfang der Straßenverkehrsflächen, hier ins-
besondere am Sülldorfer Kirchenweg. 

 
Im Rahmen der Öffentlichen Auslegung / Öffentlichkeitsbeteiligung wurden 2 Stellungnah-
men von Bürgerinnen und Bürgern und zwei stellungahmen von Trägern öffentlicher Belange 
abgegeben. Die geäußerten Bedenken bezogen sich im Wesentlichen auf die folgenden 
umweltrelevanten Punkte: 

 die bauliche Ausnutzung des Grundstücks wird unverhältnismäßig eingeschränkt  
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 Ungleichbehandlung bezüglich der Ausweisung der Geschossigkeit, der Baufelder und 
der Zulässigkeit von Anbauten  

 Abgrenzung der Erhaltungsbereiche nicht nachvollziehbar 
 die Höhenfestsetzung ist unwirksam 
 nachrichtliche Übernahme des Denkmalbereichs ist nicht korrekt 
 Denkmalschutz für weitere Gebäude gewünscht 
 Ausweisung allgemeiner statt reiner Wohngebiete 
 

In Folge der Öffentlichen Auslegung wurden keine wesentlichen Änderungen im Bebauungs-
planentwurf mehr vorgenommen. 

 
 
5 Aufstellung des Bebauungsplans nach Abwägung möglicher Planungsalternativen 

Die dem Bebauungsplan zugrundeliegende Planungsabsicht ist der Erhalt der ortsbildprä-
genden, stark durchgrünten städtebaulichen Struktur unter Berücksichtigung bereits geneh-
migter neuer Gebäude. Eine Prüfung von Bebauungsplanalternativen mit wesentlich 
erheblicheren Folgen für die Umwelt erfolgte daher nicht. 

 

gez. Römelt 
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